
Antrag auf Zulassung vereinsfremder
Spieler für den Ligabetrieb
Antragsteller: TSV Adelebsen
Datum: 25.11.2022

Antrag:
Wir beantragen, dass der NPV die Teilnahme vereinsfremder Spieler am Ligabetrieb
in den jeweils untersten Ligen der Bezirke ermöglicht.

Begründung:
Kleinere Vereine haben häufig nicht eine ausreichende Anzahl von Spielern mit
Interesse am Ligabetrieb, um eine eigene Mannschaft aufstellen zu können.
Interessierte Spieler müssen so im NPV auf Liga-Wettkämpfe verzichten - oder zu
einem anderen Verein wechseln, um dort in der Liga mitspielen zu können.

Die Erlaubnis, vereinsfremde Spieler einzusetzen, soll den kleineren Vereinen
ermöglichen, eigene Erfahrungen mit dem Ligabetrieb zu sammeln.

Die meisten anderen Landesverbände ermöglichen die Teilnahme von
Spielgemeinschaften oder den Einsatz vereinsfremder Spieler in den untersten
Ligen*. Dazu gehören:

● Baden-Württemberg
● Bayern
● Berlin
● Hessen
● Nordrhein-Westfalen
● Ost
● Rheinland-Pfalz.

*Die Informationen wurden durch Internetrecherchen auf den Homepages der entsprechenden
Landesverbände im Jahr 2022 zusammengetragen. Entsprechende Auszüge hierzu können in der
Anlage 1 gefunden werden. Für Nord und Saarland konnten keine entsprechenden Aussagen
gefunden werden.
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Im Folgenden machen wir einen Vorschlag, wie die Zulassung vereinsfremder
Spieler für den Ligabetrieb durch Änderung der Liga-Spielordnung des NPV möglich
wäre.

—

Aktueller Stand:

Niedersächsischer Pétanque-Verband e. V.
Auszug “Liga-Spielordnung des NPV” (ab 2023) - Stand: 06.02.2022

2 Spieler im Ligabetrieb
2.1 In allen Mannschaften sind Spieler gleichermaßen spielberechtigt. Es gibt keine
Altersbeschränkung.
2.2 Alle Spieler müssen im Besitz einer gültigen DPV-Lizenz sein, die auf den
meldenden Verein ausgestellt ist. Sie dürfen nicht gemäß Artikel 38 der
Pétanque-Regeln des DPV oder nach Abschnitt I der Sportordnung des NPV
ausgeschlossen sein.
In der untersten Liga können pro Spieltag maximal 2 Spieler ohne Lizenz eingesetzt
werden, wenn für sie am Spieltag mit dem Spielberichtsbogen je ein vollständig aus-
gefüllter Lizenzantrag des Vereins (einschl. Passbild) eingereicht wird.
2.3 Spieler, die für eine Mannschaft gemeldet sind, dürfen nicht in einer Mannschaft
eingesetzt werden, die in einer niedrigeren oder gleichen Liga spielt.
2.4 Tritt ein Spieler, abweichend seiner Meldung oder Nachmeldung, in mehr als
zwei Begegnungen für eine höhere Mannschaft an, verliert er die Spielberechtigung
für alle anderen Mannschaften.
2.5 Ersatzspieler aus unterklassigen Mannschaften sind auf dem Spielberichtsbogen
mit ‚E’ zu kennzeichnen. Bei jeder Liga-Spiel-Begegnung dürfen maximal zwei
Ersatzspieler eingesetzt werden.

—

Vorschlag für eine Neufassung des Punktes 2.2:

2.2 Alle Spieler müssen im Besitz einer gültigen DPV-Lizenz sein, die auf den
meldenden Verein ausgestellt ist. Sie dürfen nicht gemäß Artikel 38 der
Pétanque-Regeln des DPV oder nach Abschnitt I der Sportordnung des NPV
ausgeschlossen sein.
2.2.1 In der untersten Liga können pro Spieltag maximal 2 Spieler ohne Lizenz
eingesetzt werden, wenn für sie am Spieltag mit dem Spielberichtsbogen je ein
vollständig ausgefüllter Lizenzantrag des Vereins (einschl. Passbild) eingereicht
wird.
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2.2.2 Ist ein Verein nicht in der Lage, eine Mannschaft mit vereinseigenen Spielern
zu erstellen, kann er in der untersten Liga des Bezirks einen oder mehrere
vereinsfremde Spieler melden und einsetzen. Diese dürfen in keiner anderen
Ligamannschaft eingesetzt werden. Der Verein darf nur eine Mannschaft melden.
Der Verein, der vereinsfremde Spieler meldet, erklärt durch die Anmeldung dem
NPV gegenüber verbindlich, dass der „fremde“ Verein mit der Anmeldung „seiner“
Spieler einverstanden ist. Bei nachträglichen Einsprüchen des „fremden“ Vereins
wird der eingesetzte vereinsfremde Spieler als „nicht spielberechtigt“ angesehen.

Bei Aufstieg in eine höhere Liga dürfen die vereinsfremden Spieler nicht mehr
eingesetzt werden; es sei denn, sie wechseln den Verein.

—
Ergänzung:

Unser Vorschlag bevorzugt den “Einsatz vereinsfremder Spieler” gegenüber der
“Bildung von Spielgemeinschaften”. Dadurch liegt die Federführung und
Verantwortung in der Hand des meldenden Vereins, der fest in der Verbandsstruktur
verankert ist. Weitere Regelungen zur Bildung und Handhabung von
Spielgemeinschaften würden entfallen.

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass wir den “Einsatz vereinsfremder
Spieler” nicht auf Zugehörigkeit zum Bezirk oder dem NPV begrenzt haben. Grund
dafür ist die unmittelbare Nähe des Spielortes Adelebsen zur hessischen Grenze
(Luftlinie: keine 4 km) und damit die Ansiedlung in einer Randzone. Hierdurch
werden die Möglichkeiten der betroffenen Vereine  allgemein verschlechtert. Hier
wäre aber die Diskussion über eine zukünftige Handhabung durchaus denkbar.
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Anlage 1

Auszüge aus Ordnungen und Richtlinien anderer Landesverbände

Bayern - Sportordnung
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Baden-Württemberg - Ligarichtlinie

Berlin - Sportordnung

Hessen - Ligaordnung
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Nordrhein-Westfalen - Sportordnung

Ost - Ligaordnung
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Rheinland-Pfalz - Ligaordnung
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